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Beschlussvorlage
öffentlich

Genehmigung einer Vereinbarung mit einem 
Stadtvertreter - Fertigstellung und Lieferung von 

Granitkreuzen und Granitpfosten
Organisationseinheit:
Bau, Ordnung und Soziales

Datum
11.01.2022

Verfasser:
Anja Schmidt

Einreicher:

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Hauptausschuss der Stadtvertretung 
(Vorberatung) 01.02.2022 Ö
Stadtvertretung Altentreptow (Entscheidung) 08.02.2022 Ö

Sachverhalt
Der Stadtvertreter Mirko Renger, als Inhaber des Steinmetzbetriebes Renger, 
Stralsunder Straße 13 in 17087 Altentreptow, hat im Rahmen einer 
Ausschreibung ( freihändige Vergabe), den Zuschlag erteilt bekommen, die 
Granitkreuze und Granitpfosten für die Umgestaltung der Felder des 1. und 2. 
Weltkrieges zu liefern und fertig zustellen.
Dementsprechend wurde mit Herrn Renger eine Vereinbarung geschlossen.
Gemäß § 38 Absatz 6 KV M-V bedürfen Vereinbarungen mit einem Stadtvertreter 
einer Genehmigung durch die Stadtvertretung. Damit soll dem Umstand 
entgegengewirkt werden, dass Einfluss und Machtpositionen Einzelner innerhalb 
der Stadt zur unberechtigten Vorteilsnahme führen. 
Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V unterliegen, haben 
die eigenverantwortlich anzuzeigen.

Beschlussvorschlag
Die Stadtvertretung genehmigt gemäß § 38 Absatz 6 KV M-V die Vereinbarung 
zwischen der Stadt Altentreptow und dem Steinmetzbetrieb Renger, Inhaber 
Mirko Renger in Bezug auf das Aufstellen der Granitkreuze und Granitpfosten auf 
dem Altentreptower Friedhof. 



Finanzielle Auswirkungen
im lfd. Haushaltsjahr:   in Folgejahren:   
          
  nein     nein  ja
          
  ja     einmalig   
          
       jährlich wiederkehrend
          

Finanzielle Mittel stehen:
          
 x planmäßig zur Verfügung unter :   nicht zur Verfügung 
       (Deckungsvorschlag) 

 
Produktsachkonto: 
5.5.3.00.52310000    Produktsachkonto:  

    

 

Bezeichnung: 
Unterhaltung d. 
Grundst., 
Außenanl., 
Gebäude u. 
Geb.einrichtungen    Bezeichnung:   

   
 

 
   Deckungsmittel stehen nicht zur

       Verfügung   
          

Haushaltsmittel:
 
 Haushaltsmittel:   

bisher angeordnete bisher angeordnete
Mittel:  Mittel:   

Maßnahmesumme:
 
 6.094,23 € Maßnahmesumme:  

noch verfügbar:
 
 noch verfügbar:   

Erläuterungen: 

 
 

Anlage/n
1 Vereinbarung mit einem Stadtvertreter öffentlich



Vereinbarung Fertigstellung und Lieferung von 

Granitpfosten und Granitkreuzen für den Friedhof der Stadt 

Altentreptow 

 

zwischen 

der Stadt Altentreptow, Rathausstraße 1, 17087 Altentreptow 
vertreten durch die Bürgermeisterin Frau Claudia Ellgoth 
 
und 

dem Steinmetzbetrieb Renger, Stralsunder Straße 13, 17087 Altentreptow 
vertreten durch den Firmeninhaber Herrn Mirko Renger 
 

1. Die Stadt Altentreptow ist Träger der Friedhöfe in der Stralsunder Straße und 

Rosemarsow in Altentreptow. 

 

2. Der Steinmetzbetrieb Renger erhielt den Auftrag für die Fertigstellung und 

Lieferung von Granitkreuzen und Granitpfosten für den 1. und 2. Weltkrieg auf 

dem Altentreptower Friedhof.  

 

3. Der Steinmetzbetrieb Renger ist verpflichtet, alle gesetzlich vorgeschrieben 

Genehmigungen einzuholen. 

 

4. Nach Abschluss der Baumaßnahmen, gehören die Granitpfosten und 

Granitkreuze zum Eigentum der Stadt Altentreptow.  

 

5. Der Steinmetzbetrieb Renger ist für die Standsicherheit der Granitkreuze und 

Granitpfosten verantwortlich. 

 

6. Die Stadt Altentreptow unterhält und pflegt die Felder vom 1. und 2. Weltkrieg. 

 

7. Im Allgemeinen gilt die Satzung für die Friedhöfe der Stadt Altentreptow in der 

jeweils gültigen Fassung.  

 

Altentreptow, den  

 

Ellgoth                                                                        Renger 
Bürgermeister                                                            Steinmetzbetrieb Renger  
 

 

Knebler 
1. Stadträtin 
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